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    Jugendschutzbeauftragter im Internet bestellen.
Wir erfüllen die gesetzliche Pflicht zur Stellung eines Jugendschutzbeauftragten im Internet nach § 7 Abs. I JMStV.

 

  Jetzt onlineAnfragen
  
 Bestwertungen auf ProvenExpert 
[image: Unterschrift Internetgutachter FIETZ]
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       Online-Antrag  Beratung
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            Individuelle und
 umfangreiche Beratung

            Als IT-Sachverständiger und IT-Gutachter im Sachgebiet Neue Medien - Internet - sowie Sachverständiger Informationsverarbeitung helfen wir vor allen Dingen Unternehmern, Vereinen und Freiberuflern bei der Beurteilung einzelner Problemstellungen, die sich aus ihrer Internet-Tätigkeit im E-Business, Webdesign, Webshops ergeben, weiter.
Alle Leistungen »
          

        

      

      
        	
             Beratung

            Wir sind bemüht, alle Fragen innerhalb eines Werktages zu beantworten. Gerne können Sie mit uns auch einen telefonischen Beratungstermin vereinbaren.

          
	
             Kompetenter Rat

            Nutzen Sie unseren Service als Jugendschutzbeauftragter und lassen Sie Ihr Internet-Angebot prüfen, bevor Sie oder unsere Kinder Schaden nehmen.

          
	
             Tätigkeiten

            Wir erfüllen Ihre gesetzliche Pflicht zur Stellung eines Jugendschutzbeauftragten im Internet und beraten Sie auch gerne zu Ihrem individuellen Angebot.

          
	
             Zertifizierung

            Zur Qualitätssicherung stufen wir Ihr Angebot ein und vergeben bei Eignung ein entsprechendes Siegel.
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 Mehr als 0
 Jahre Erfahrung im Jugendschutz
 
    
 Mehr als 0
 Beratungen jährlich
 
    
 Tätig an 0
 Amts- und Landgerichten
 
    
 Beratung innerhalb von 0
 Stunden möglich
 
 
 

 
 
 



  
   
   
    Neueste Beiträge

            
            

                
                    
                    
                        

                        
                        
                            Selbst als Jugendschutzbeauftragter bestellen? Geht das?
                        

                            
                                Jugendschutzbeauftragter                            
                        

                        
                        Viele Webseiten-Betreiber unterliegen der Pflicht, einen Jugendschutzbeauftragten zu bestellen, wenn jugendgefährdende oder entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte angeboten werden. Aber kann man sich auch selbst oder einen Mitarbeiter zum Jugendschutzbeauftragten bestellen?
                        

                        
                            weiterlesen »
                        
                       
                        

                    

                

            

        


            
            

                
                    
                    
                        

                        
                        
                            Verkauf von Alkohol im Internet mit Jugendschutzbeauftragtem
                        

                            
                                Jugendschutzbeauftragter                            
                        

                        
                        Ein Jugendschutzbeauftragter ist beim Verkauf von Alkohol im Online-Shop zwingend zu bestellen. Ebenso stellt das Landgericht Bochum fest, dass der Versand nur an verifizierte Adressen erfolgen darf.
                        

                        
                            weiterlesen »
                        
                       
                        

                    

                

            

        


            
            

                
                    
                    
                        

                        
                        
                            Jugendschutzbeauftragter rät von sofortüberweisung ab
                        

                            
                                Jugendschutzbeauftragter                            
                        

                        
                        Online-Shops mit erotischen Inhalten haben es von jeher nicht leicht. PayPal will nichts von ihnen wissen, Adwords sind auch verboten und nun macht auch noch sofortüberweisung.de Probleme. Ein Jugendschutzbeauftragter kann da nur begrenzt weiterhelfen und beraten. Wie - lesen Sie hier.
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                            Schreiben von jugendschutz.net zur Benennung Jugendschutzbeauftragter
                        

                            
                                Jugendschutzbeauftragter                            
                        

                        
                        Immer wieder versendet die gemeinsame Stelle der Länder jugendschutz.net ein Schreiben, in dem Webseitenbetreiber aufgefordert werden, einen Jugendschutzbeauftragten zu benennen. Ein Jugendschutzbeauftragter wurde dabei meistens bisher nicht im Impressum geführt.
                        

                        
                            weiterlesen »
                        
                       
                        

                    

                

            

        


            
            

                
                    
                    
                        

                        
                        
                            Versandhandel von E-Zigaretten und Liquids sowie Legal Highs
                        

                            
                                Jugendschutzbeauftragter                            
                        

                        
                        Der Gesetzgeber hat Anfang des Jahres 2016 neue Versandhandelsbeschränkungen für den Versandhandel von E-Zigaretten und Liquids sowie so genannte Legal Highs beschlossen. Dies betrifft auch den Online-Handel mit E-Zigaretten massiv und legt Versandhandelsbeschränkungen den Shopbetreibern auf.
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                            Muster Jugendschutz Hinweisseite
                        

                            
                                Jugendschutzbeauftragter                            
                        

                        
                        Erotik-Portalbetreiber, Communities und Online-Shops sind oft gut beraten, eine eigene kleine Inhaltsseite zum Jugendschutz anzufertigen, wo dem Nutzer erklärt wird, wie der Betreiber mit jugendschutzrelevanten Inhalten umgeht und welche Massnahmen dieser zum Jugendmedienschutz ergriffen hat für die Nutzung seines Internetangebots sowie ein Jugendschutzbeauftragter genannt ist.
                        

                        
                            weiterlesen »
                        
                       
                        

                    

                

            

        


    

 

 
 
 



  
   
   
    Praxisbeispiele
 

 
 
 


 
   
    Der Einsatz eines Jugendschutzbeauftragten in der Praxis im Internet ist vielfältig.
Unser Angebot richtet sich insbesondere an kleinere und mittlere Internet-Anbieter, die sich gegen den Anschluss an die FSM e.V. entscheiden oder denen die Aufnahme dort verwehrt wird.
Wir halten einen Rechtsanwalt in Fällen der Rechtsberatung und gerichtlichen Streitigkeiten für Sie bereit, der jedoch nur kostet, wenn er durch Sie beauftragt wird. 
 

 
 
 
  
    

	

Alterseinstufung 
Unsere Leistungen 
Erotik-Online-Shops 
AVS




Insofern Sie einen Jugendschutzbeauftragten bestellt haben, hat dieser in der Regel bereits eine Einstufung des Angebots vorgenommen und ihnen z. B. mitgeteilt, dass sie ihr Angebot frei betreiben dürfen, wenn sie dies von kindgerechten Inhalten trennen (§5 Abs. 3 JMStV n. F.). In der Regel wird ein Angebot dann mit der Altersstufe 12 klassifiziert (§5 Abs. 1 Nr. 2 JMStV n. F.).



Hat der Jugendschutzbeauftragte ihnen Auflagen gemacht und z. B. gefordert, dass ein einfaches System zur Altersverifizierung eingesetzt werden soll oder eine Sendezeitbeschänkung, die es auch im alten JMStV gab, vorgenommen werden soll, dann liegt hier die Altersstufe 16 vor (§5 Abs. 1 Nr. 3 JMStV n. F.).

    Wurde empfohlen, ein System für geschlossene Benutzergruppen (AVS) einzusetzen oder wird dies bereits eingesetzt, dann liegt die Altersstufe 18 vor (§5 JMStV n. F.).




Wir bieten Ihnen für einen monatlichen Pauschalpreis, den wir je betreuende Domain abrechnen, die Stellung als Jugendschutzbeauftragter, der die gesetzlichen Anforderungen nach § 7 JMStV in der Fachkunde erfüllt.



Wir beraten Sie in allen Fragen des Jugendschutzes im Internet, sind Ansprechpartner für Ihre Nutzer, schlagen Ihnen Altersverifikationssysteme (AVS) vor und vieles mehr. Darüber hinaus vergeben wir ein Qualitätssiegel für Angebote, die unsere Prüfkriterien erfüllen.




Für Erotik-Online-Shops benötigen Sie ein Shop-System, das auf der einen Seiten rechtskonform ist und auf der anderen Seite den Online-Handel komfortabel, auch aus Nutzer-Sicht, abwickelt.



Die oft vorgeschlagenen einfachen Warenkorbsysteme, die viele Adult-Webmaster einsetzen, erfüllen meist noch nicht einmal im Ansatz die gesetzlichen Erfordernisse seit der Schuldrechtsreform 2002 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Die Preisangaben müssen für den Käufer transparent angegeben sein und der Betreiber muss eine Vielzahl von gesetzlichen Informationspflichten realisieren, will er das Risiko minimieren, von einem Mitbewerber oder einem Verbraucherverband abgemahnt zu werden.

Zusätzlich spielt meist auch die Kostenproblematik eine Rolle. Nur Open Source Software ist in vielen Fällen lizenzkostenfrei zu erhalten. Nutzen Sie diesen Vorteil für Ihr Online-Geschäft?

Wenn Sie Artikel des Segments "über 18" verkaufen wollen, müssen Sie als Shop-Betreiber sicherstellen, dass auch nur derjenige Käufer in Ihrem Shop einkaufen kann, der sich entsprechend verifiziert hat.




Zunächst ist zu unterscheiden zwischen Jugendschutzprogrammen und Altersverifikationssystemen (AVS) für geschlossene Benutzergruppen. Die gesetzlichen Vorgaben für Jugendschutzprogramme sind im § 11 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages geregelt. 



Danach müssen Jugendschutzprogramme einen nach Altersstufen differenzierten Zugang zu entwicklungsbeeinträchtigenden Inhalten bieten, während bei geschlossenen Benutzergruppen sichergestellt sein muss, dass Minderjährigen der Zugriff auf einfach pornografische, indizierte oder schwer jugendgefährdende Telemedien verwehrt wird.






 

 
 
 



  
   
   
    Wie geht es weiter?
Entscheiden Sie sich für uns und Sie haben einen starken Partner an Ihrer Seite, der Sie mit Fachkompetenz und Erfahrung in den relevanten Bereichen mit Praxisbezug unterstützt und Ihnen wichtige Schlüsselinformationen zur erfolgreichen Realisierung Ihrer Projekte liefert!
 

 
 
 
  
     Jetzt bestellen
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  Nach einer Abmahnung haben wir weitere Maßnahmen zum Thema Jugendschutz ergreifen müssen.
 Wir waren uns erst garnicht sicher, was wir alles an unserem Portal ändern müssten um den ganzen Gesetzen und Vorschriften zu entsprechen. Die Abmahnung betraf nur eine von vielen weiteren möglichen Problemherden, die uns dann nach Beautragung der Jugendschutzbeauftragte auch aufzeigen konnte.
 Durch die zusätzliche Beratung bietet uns nun Jugendschutzbeauftragter.com die Gewissheit und Sicherheit die wir brauchen um jugendschutzfreundlich zu bleiben.
 
  [image: ]  Madeleine K.
 Inhaberin eines Erotik-Portals 
       
 
 
 
      
 Wir sind in der Online-Gambling Branche und legen natürlich Wert darauf, dass nur Erwachsene bei uns spielen. Jugendliche haben in unserem Casino nichts zu suchen.
 Um das sicher zu stellen, haben wir uns vom Jugendschutzbeauftragten einige mögliche Alters-Verifikationssysteme aufzeigen lassen und auch anschließend ein solches AVS integriert, was Minderjährige von vornherein ausschließt.
 Einige unserer Landingpages werden außerdem durch den Jugendschutzbeauftragten bewertet und betreut. Bisher klappte die Zusammenarbeit bestens. 
  [image: ]  Johannes F.
 Manager - Online Casino 
       
 
 
 
      
 Bei der großen Anzahl unserer Videos & Uploader müssen wir immer ein Auge darauf haben, welche Inhalte wir veröffentlichen dürfen und welche nicht.
 Selbstverständlich haben wir Richtlinien und sind um die Moderation sehr bemüht - bei einigen grenzwertigen oder fragwürdigen Inhalten holen wir bis heute gerne fachkundigen Rat vom Jugendschutzbeauftragten ein.
 Ich bin ganz froh, dass wir neben der Freien Selbstkontrolle noch den Jugendschutzbeauftragten zur Seite stehen haben.
  [image: ]  Daniela Schulze
 Video-Platform 
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    Anfrage / Beratung
 

  
 

  Mit diesem Formular können Sie Ihre Problemstellung kurz schildern und z. B. mit uns einen telefonischen Beratungstermin vereinbaren bzw. vorschlagen. Hilfreich sind Angaben zu einer Domain, zum eingesetzten System, zur Branche und zu ggf. bereits eingesetzten Jugendschutzmaßnahmen.
Wenn Sie spezifische Fragen zum Thema Jugendschutz haben oder weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie uns bitte und wir bemühen uns Ihnen so schnell wie möglich zu antworten.
In der Regel beantworten wir alle eingehenden Anfragen und Kontaktaufnahmen innerhalb von 24 Stunden.
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							Vorname, Nachname
						
 					

							Straße, Hausnummer
						
 					

							PLZ, Wohnort
						
 					

							E-Mail
						
 					

							Ihre Nachricht & Informationen
											

							Email address
						
 					


							9 + 8 =
						
 					

 AbsendenBitte beachten Sie unsere   Datenschutzrichtlinien.

	
 

 
 
 








			




											

				

						



						
				
			
	

	Information
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Jugendschutzbeauftragter im Internet


	
Der Jugendschutzbeauftragte ist immer dann zu bestellen, wenn ein Internet-Angebot entwicklungsbeeinträchtigende oder jugendgefährdende Inhalte geschäftsmässig bereithält. Der Gesetzgeber geht insbesondere bei Angeboten, die erotische oder gewaltverherrlichenden Content beinhalten, von einer potentiellen Gefährdung der Jugend aus.



Nutzen Sie unseren Service und lassen Sie sich von uns in Fragen des Jugendschutzes im Internet beraten, bevor Sie durch eine Abmahnung oder Strafanzeige weiteren Schaden haben. Unwissenheit und laienhaftes Vorgehen schützt Sie nicht vor Ordnungsgeldern oder Sperrungsverfügungen.
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Kontakt

FIETZ.MEDIEN GmbH 
Schlepegrellstr. 54 
29223 Celle 

 info@jugendschutzbeauftragte.net 
 05141 204 892 0

[image: Logo: JugendSchutzBeauftragte.Net]








							

			

			



						
				
			
	

	

	© 2010 -  FIETZ.MEDIEN GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
 *) Preise zzgl. 19% MwSt, wenn nicht anders angegeben. Alle Angebote richten sich ausschließlich an Unternehmen. 
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Jugendschutzbeauftragter

	
		
			Selbst als Jugendschutzbeauftragter bestellen? Geht das?		
	
	
		
			Verkauf von Alkohol im Internet mit Jugendschutzbeauftragtem		
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Fragen & Antworten

	
		
			FAQ - Häufige Fragen und Antworten		
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			Wann kann der Vertrag gekündigt werden?		
	
	
		
			Darf ich jugendschutzbeauftragte.net im Impressum erwähnen?		
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			Ist ein Jugendschutzbeauftragter weisungsbefugt?		
	





Altersverifikationssysteme
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			KJM erkennt zwei Jugendschutzprogramme erstmalig an		
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			Verfassungsbeschwerde gegen § 184c StGB verworfen		
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Gesetze

	
		
			§ 184c StGB		
	
	
		
			§ 184 c StGB		
	
	
		
			§§ 5-7 Telemediengesetz (TMG)		
	
	
		
			§12 MDStV (neu)		
	
	
		
			§ 184 c StGB (alt)		
	
	
		
			§§ 119, 120 OWiG		
	





Der Jugendschutzbeauftragte
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Dipl.-Wirtschaftsjurist (FH) | Staatlich Geprüfter Betriebswirt | IT-Sachverständiger und Gutachter | Jugendschutzbeauftragter im Internet | Gründer & CEO einer Full-Service Internetagentur ... mehr »
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